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Kreis Forstmeister g^tswald Gde. u. Korp. Privatwald Amtssitz
ha ha ha

V Voegeli, Hans 225 3019 1325 Andelfingen
VI Fischer, Wilfried 212 2675 1643 Bülach

VII Müller, Hans 40 2857 1517 Zürich
VIII Krebs, Ernst 424 2109 2475 Winterthur

Die neue Kreiseinteilung tritt mit 1. April 1944 in Kraft.
Bern. Als kantonale Forstadjunkten wurden gewählt Forstinge-

nieur Frite IFaWiwg'er, von Hüttwilen (Thurgau), der bisher auf der
Sektion Holz des K1AA tätig war, und Forstingenieur Frite von
Goßau (St. Gallen).

— Das durch die Wahl von Herrn Franz Frankhauser zum Forst-
meister des Mittellandes freigewordene Kreisforstamt Bern wurde durch
Versetzung von Oberförster Fei. Ffwc/r, bisher Kreisforstamt Emmental,
wieder besetzt. Der Regierungsrat wählte als neuen Kreisoberförster
des Emmentals Herrn OsFar MwHFer und ernannte als Kreisoberförster
des seit mehreren Jahren unbesetzt gebliebenen Forstkreises Langen-
thai Herrn Frite Mmsier. Die beiden neuernannten Oberförster standen
seit einer Reihe von Jahren als Forstadjunkte im bernischen Forst-
dienst. v. F.

Produzenten-Höchstpreise für Rundholz und Brennholz 1943/1944. Zusammen-
Stellung der eidgenössischen und kantonalen Höchstpreis-Vorschriften.
Schweizerische Handelsbörse, Zürich, Februar 1944. Preis Fr. 1.90.

Zum vierten Mal sind von der Schweizerischen Handelsbörse die eidge-
nössischen und kantonalen Verfügungen über die Produzenten-Höchstpreise
für Rundholz und Brennholz zusammengestellt worden. Diese Preistabelle
umfaßt jetzt 176 Seiten, und zwar auf den geraden Seiten den deutschen, auf
den ungeraden den französischen Wortlaut. Der Inhalt zerfällt in folgende
Abschnitte : '

1. Höchstpreise für Rundholz 1943/1944;
2. » » Gruben- und Luftschutzrundholz;
3. » » Nußbaumrundholz;
4. i » » Rundholz zu Fournierzwecken;

i 5. » » Brennholz 1943/1944;
G. Kantonale Ausführungsvorschriften.

Vorangestellt wurden die «Normen für einheitliche Messung und Sor-
tierung des Holzes » gemäß der Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen
Verband für Waldwirtschaft und dem Schweizerischen Holzindustrie-Verband.
Die, soviel uns bekannt ist, von einer eidgenössischen Amtsstelle willkürlich
abgeänderte Bestimmung, wonach die Inhaltberechnung « um/ wewyrsteras zwei
Dezimalstellen genau» erfolgen soll, statt, wie es in dfer Vereinbarung ver-
nünftigerweise heißt, «auf zwei Dezimalen genau »,_ist trotz Protest (vgl.
« Schweizer. Zeitschrift für Forstwesen », 1942, S. 305) beibehalten worden.
Dieser Schönheitsfehler ist aber nicht der Handelsbörse in die Schuhe zu
schieben. Die Handelsbörse verdient vielmehr unsern Dank für die über-
sichtliche Darstellung eines Stoffes, in dem man sich ohne das vorliegende
Hilfsmittel kaum mehr zurechtfinden würde. Besondere Anerkennung ver-
dient die Abgabe der sehr sauber gedruckten Sammlung zu einem äußerst
bescheidenen Preis. KwwcAef.
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